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(54) HAUSHALTSGERÄT

(57) Haushaltsgerät mit einem einen Geräteraum (3)
bereitstellenden Gerätegehäuse (2), eine Beschickungs-
öffnung (4), einer Gerätetür (5), einer Motoreinheit (8)
und einer Federmechanik (6), die ein Federelement (7)
sowie ein zwischen Federelement (7) und Gerätetür (5)
angeordnetes Kraftübertragungsmittel aufweist, das mit
einem von der Motoreinheit (8) antreibbaren Zwischen-
glied in Wirkverbindung steht, wobei die Wirkverbindung
zwischen dem Kraftübertragungsmittel und dem Zwi-
schenglied sowohl form- als auch kraftschlüssig ausge-
bildet ist, wobei das Kraftübertragungsmittel ein Seil (12)
ist, das einen ersten Endabschnitt (13), einen zweiten
Endabschnitt (14) sowie einen zwischen dem ersten En-
dabschnitt (13) und dem zweiten Endabschnitt (14) an-
geordneten Mittenabschnitt (15) aufweist, wobei das Seil
(12) mit seinem ersten Endabschnitt (13) an der Geräte-
tür (5), mit seinem zweiten Endabschnitt (14) an dem
Federelement (7) und mit seinem Mittenabschnitt (15)
an dem Zwischenglied angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Haushaltsgerät, ins-
besondere ein wasserführendes Haushaltsgerät, wie
zum Beispiel eine Geschirrspülmaschine, mit einem ei-
nen Geräteraum bereitstellenden Gerätegehäuse, das
für einen Zugriff auf den Geräteraum eine Beschickungs-
öffnung aufweist, mit einer um eine Schwenkachse ver-
drehbar gelagerten Gerätetür für einen Verschluss der
Beschickungsöffnung, mit einer Motoreinheit, mittels
welcher die Gerätetür aus einer Offenstellung in eine die
Beschickungsöffnung verschließende Verschlussstel-
lung überführbar ist, und mit einer Federmechanik, die
einem Gewichtsausgleich der Gerätetür dient und die ein
Federelement sowie ein zwischen Federelement und
Gerätetür angeordnetes Kraftübertragungsmittel auf-
weist, das mit einem von der Motoreinheit antreibbaren
Zwischenglied in Wirkverbindung steht.
[0002] Haushaltsgeräte im Allgemeinen sowie wass-
erführende Haushaltsgeräte im Speziellen sind aus dem
Stand der Technik an sich gut bekannt, weshalb es eines
gesonderten druckschriftlichen Nachweises an dieser
Stelle dem Grunde nach nicht bedarf. Es sei deshalb
auch nur beispielhaft auf die EP 3 875 017 A1 und die
DE 10 2017 218 493 A1 verwiesen, die jeweils ein gat-
tungsgemäßes Haushaltsgerät in der Ausgestaltung ei-
ner Geschirrspülmaschine offenbaren.
[0003] Ein Haushaltsgerät im Sinne der Erfindung ist
insbesondere ein wasserführendes Haushaltsgerät, wie
zum Beispiel eine Geschirrspülmaschine, eine Wasch-
maschine und/oder ein Trockner. Unter den Begriff
"Haushaltsgerät" fallen aber auch Kühlschränke, Back-
öfen, Dampfgarer, Mikrowellen und/oder dgl.
[0004] Ein gattungsgemäßes Haushaltsgerät verfügt
über ein Gerätegehäuse, das einen Geräteraum bereit-
stellt. Für einen verwenderseitigen Zugriff auf den Gerä-
teraum weist das Gerätegehäuse eine Beschickungsöff-
nung auf. Für einen Verschluss der Beschickungsöff-
nung im Verwendungsfall des Haushaltsgeräts ist eine
Gerätetür vorgesehen, die um eine vorzugweise horizon-
tal verlaufende Schwenkachse verschwenkbar am Ge-
rätegehäuse angeordnet ist. Im bestimmungsgemäßen
Verwendungsfall kann die Gerätetür verwenderseitig aus
einer Offenstellung in eine die Beschickungsöffnung ver-
schließende Verschlussstellung und umgekehrt über-
führt werden.
[0005] Der Verschluss der Beschickungsöffnung
durch die Gerätetür in Verschlussstellung ist im Falle ei-
nes wasserführenden Haushaltsgerätes bevorzugter-
weise fluiddicht.
[0006] Um zumindest eine Verschwenkbewegung der
Gerätetür aus einer Offenstellung in eine die Beschi-
ckungsöffnung verschließende Verschlussstellung zu
vereinfachen, ist es aus der schon eingangs genannten
DE 10 2017 218 493 A1 bekannt, eine Motoreinheit ein-
zusetzen, die in Wirkverbindung mit der Gerätetür steht.
Dabei gestattet es die Motoreinheit, die Gerätetür nach
einer vorherigen verwenderseitigen Aktivierung aus ei-

ner Offenstellung in eine die Beschickungsöffnung ver-
schließende Verschlussstellung zu überführen, und dies
ohne weiteren manuellen Eingriff durch den Verwender.
[0007] Die aus der DE 10 2017 218 493 A1 vorbekann-
te Konstruktion verfügt in an sich bekannter Weise über
eine Federmechanik, die einem Gewichtsausgleich der
Gerätetür dient. Diese Federmechanik verfügt über ein
Federelement einerseits sowie über ein Kraftübertra-
gungsmittel andererseits.
[0008] Das Federelement ist als Schraubenfeder aus-
gebildet und einendseitig am Gerätegehäuse angelenkt.
Anderendseitig ist am Federelement das Kraftübertra-
gungsmittel angeordnet, das im Falle der DE 10 2017
218 493 A1 ein Seilzug ist. Dieser Seilzug steht mit sei-
nem dem Federelement abgewandten Ende kraftüber-
tragend mit der Gerätetür in Verbindung, zu welchem
Zweck die Gerätetür einen Hebel aufweist, an welchem
der Seilzug einendseitig angeordnet ist. Es sind zudem
zwei Umlenkrollen vorgesehen, um die herum der Seil-
zug geführt ist.
[0009] Die nach der DE 10 2017 218 493 A1 vorgese-
hene Motoreinheit treibt eine der beiden Umlenkrollen
an, um die herum der Seilzug der Federmechanik ge-
schlungen ist. Es besteht dabei ein Reibschluss zwi-
schen der Umlenkrolle einerseits und dem Seilzug an-
derseits, der in allen möglichen Stellungen der Gerätetür
dadurch aufrechterhalten ist, dass das Federelement der
Federmechanik auf den Seilzug einwirkt, womit sicher-
gestellt ist, dass der Seilzug straff um die Umlenkrolle
herumgeführt ist.
[0010] Eine hierzu vergleichbare Konstruktion ist aus
der DE 10 2017 218 501 A1 bekannt. Gemäß dieser Kon-
struktion kommt ebenfalls eine motorangetriebene Um-
lenkrolle zum Einsatz, um die herum der Seilzug geführt
ist. Die Umlenkrolle wirkt mit einer Hilfsrolle zusammen,
um die herum ein weiterer Seilzug geführt ist, der mit
dem Federelement der Federmechanik zusammenwirkt.
Gemäß dieser Konstruktion wird der mit der Gerätetür
zusammenwirkende Seilzug dadurch auf Spannung ge-
halten, dass der andere und um die Hilfsrolle herumge-
führte Seilzug an das Federelement angebunden ist und
ein Reibschluss sowohl zwischen dem federelementsei-
tigen Seilzug und der Hilfsrolle als auch zwischen dem
gerätetürseitigen Seilzug und der Umlenkrolle ausgebil-
det ist.
[0011] Im bestimmungsgemäßen Betriebsfalls der
Motoreinheit führt der Reibschluss zwischen der Umlen-
krolle und dem Seilzug sowohl bei der DE 10 2017 2018
493 A1 als auch bei der DE 10 2017 218 501 A1 dazu,
dass die von der Motoreinheit in Drehbewegung versetz-
te Umlenkrolle eine gerätetürseitige Zugbeanspruchung
des Seilzugs mit der Folge bewirkt, dass die Gerätetür
in Richtung ihrer Verschlussstellung verschwenkt. Dabei
hat diese Konstruktion den Vorteil eines Klemmschutzes,
da die motorangetriebene Rolle im Falle einer Blockade
der Gerätetür durchdrehen kann, es also zu einem
Schlupf zwischen Umlenkrolle und Seilzug kommt.
[0012] Von Nachteil dieser vorbekannten Konstruktion
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ist allerdings, dass der damit realisierte Klemmschutz
hinsichtlich seines Auslösemomentes sehr unpräzise
und darüber hinaus in seiner Funktion von der Stellung
der Gerätetür abhängig ist.
[0013] Um diesem Problem zu begegnen, ist mit der
ebenfalls schon eingangs genannten EP 3 875 017 A1
vorgeschlagen worden, dass das Kraftübertragungsmit-
tel und das Zwischenglied formschlüssig ineinandergrei-
fen. Dies ist gemäß der EP 3 875 017 A1 insbesondere
dadurch realisiert, dass das Kraftübertragungsmittel ein
Zahnriemen, eine Kette und/oder dgl. ist und dass das
Zwischenglied als ein hierzu korrespondierendes Zahn-
rad ausgebildet ist. In Abkehr zur DE 10 2017 218 493
A1 bzw. zur DE 10 2017 218 501 A1 kommen nach der
EP 3 875 017 A1 mithin ein Kraftübertragungsmittel und
ein Zwischenglied zum Einsatz, die nicht reibschlüssig,
sondern formschlüssig zusammenwirken. Dabei ergibt
sich aufgrund des Formschlusses der Vorteil, dass sich
ein abhängig von der Türstellung und/oder der Vorspan-
nung ergebender Schlupf zwischen Kraftübertragungs-
mittel und Zwischenglied vermieden ist. Die nach der EP
3 875 017 A1 vorgeschlagene Konstruktion ermöglicht
es deshalb, die Gerätetür sicher und unabhängig vom
Türgewicht und Türposition über den gesamten
Schwenkbereich verfahren zu können.
[0014] Obgleich sich die aus der EP 3 875 017 A1 vor-
bekannte Konstruktion im alltäglichen Praxiseinsatz be-
währt hat, ist diese nicht frei von Nachteilen. So hat sich
herausgestellt, dass das mit dem Kraftübertragungsmit-
tel zusammenwirkende Zwischenglied herstellerseitig in
Relation zum Kraftübertragungsmittel toleranzbedingt
nicht immer exakt ausgerichtet werden kann. Insbeson-
dere im Falle eines als Umlenkrolle ausgebildeten Zwi-
schenglieds kann toleranzbedingt herstellerseitig nicht
immer sichergestellt werden, dass die Drehachse der
Rolle frei von einer ungewollten Schrägstellung in Rela-
tion zum Kraftübertragungsmittel ist. Im bestimmungs-
gemäßen Verwendungsfall führt eine solche Schrägstel-
lung in nachteiliger Weise zu einem erhöhten Abrieb der
formschlüssig ineinandergreifenden Flanken oder Zäh-
nen des Kraftübertragungsmittels einerseits und des
Zwischenglieds andererseits. Ungewollte Defekte
und/oder Geräuschentwicklungen sind in nachteiliger
Weise die Folge, weshalb das Bestreben einer Verbes-
serung besteht.
[0015] Hiervon ausgehend ist es die Aufgabe der Er-
findung, ein gattungsgemäßes Haushaltsgerät konstruk-
tiv dahingehend weiterzuentwickeln, dass bei gleichzei-
tig gegebener Funktionalität eine auch über die Dauer
verbesserte Verwendbarkeit durch einen Benutzer ge-
währleistet ist.
[0016] Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der Erfin-
dung ein Haushaltsgerät der eingangs genannten Art
vorgeschlagen, das sich dadurch auszeichnet, dass die
Wirkverbindung zwischen dem Kraftübertragungsmittel
und dem Zwischenglied sowohl form- als auch kraft-
schlüssig ausgebildet ist, wobei das Kraftübertragungs-
mittel ein Seil ist, das einen ersten Endabschnitt, einen

zweiten Endabschnitt sowie einen zwischen dem ersten
Endabschnitt und dem zweiten Endabschnitt angeord-
neten Mittenabschnitt aufweist, wobei das Seil mit sei-
nem ersten Endabschnitt an der Gerätetür, mit seinem
zweiten Endabschnitt an dem Federelement und mit sei-
nem Mittenabschnitt an dem Zwischenglied angeordnet
ist.
[0017] In Abkehr zum vorgenannten Stand der Technik
kommen ein Kraftübertragungsmittel und ein Zwischen-
glied zum Einsatz, die sowohl form- als auch kraftschlüs-
sig zusammenwirken. Dies ist dadurch realisiert, dass
das Kraftübertragungsmittel ein Seil ist, das mit einem
Mittenabschnitt am Zwischenglied angeordnet ist. Dabei
ist das Seil einendseitig an der Gerätetür und anderend-
seitig am Federelement angeordnet. Im Ergebnis dieser
Konstruktion steht, dass einerseits eine formschlüssige
Anbindung des Seils am Zwischenglied realisiert ist und
dass andererseits auch ein Kraftschluss in Form eines
Reibschlusses zwischen dem Zwischenglied und dem
Seil dadurch gegeben ist, dass das Seil endseitig an der
Gerätetür und am Federelement angeordnet ist, womit
es das Zwischenglied im bestimmungsgemäßen Ver-
wendungsfall zumindest bereichsweise umschlingt. Von
Vorteil dieser Konstruktion ist insbesondere, dass so-
wohl eine sichere Funktion gewährleistet ist, da ein sich
ergebender Schlupf zwischen Kraftübertragungsmittel
und Zwischenglied vermieden ist, als auch eine gegen
eine Schrägstellung des Zwischenglieds unempfindliche
Konstruktion vorliegt. Toleranzbedingte Schrägstellun-
gen von Zwischenglied und Kraftübertragungsmittel kön-
nen mithin in vorteilhafter Weise die Funktionalität der
erfindungsgemäßen Ausgestaltung nicht nachteilig be-
einflussen. Darüber hinaus bietet die erfindungsgemäße
Ausgestaltung gegenüber dem Stand der Technik eine
kostengünstigere Ausführungsform, insbesondere im
Vergleich zu ausschließlich formschlüssigen Lösungen,
wie zum Beispiel Zahnriemen- oder Kettenlösungen.
[0018] Insgesamt ist die erfindungsgemäße Konstruk-
tion im Vergleich zum Stand der Technik sehr viel robus-
ter und damit auch im Langzeitbetrieb weniger störanfäl-
lig, da sie gegenüber einer Schrägstellung insbesondere
des Zwischenglieds unempfindlicher ist.
[0019] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung stellt ei-
ne einfache und deshalb kostengünstig zu realisierende
Konstruktion dar, die es ermöglicht, die Gerätetür sicher
über den gesamten Verschwenkbereich verfahren zu
können. Ein ungewollter Verschleiß insbesondere durch
eine Schrägstellung des Zwischenglieds in Relation zum
Kraftübertragungsmittel ist in vorteilhafter Weise vermie-
den, womit die erfindungsgemäße Konstruktion langle-
big ist. Von Vorteil ist zudem, dass die aus dem Stand
der Technik an sich bekannte Federmechanik unverän-
dert eingesetzt werden kann. Es kommt als Kraftübertra-
gungsmittel, das zwischen der Gerätetür und dem Fe-
derelement der Federmechanik anzuordnen ist, ein Seil
zum Einsatz, das einerseits an der Gerätetür und ande-
rerseits am Federelement angeordnet ist, und zwar je-
weils endseitig. Das Seil verfügt zu diesem Zweck über
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entsprechende Endabschnitte, nämlich einen ersten En-
dabschnitt, der der Gerätetür zugeordnet ist und einen
zweiten Endabschnitt, der dem Federelement zugeord-
net ist. Ein zwischen den beiden Endabschnitten vorge-
sehener Mittenabschnitt des Seils ist ferner am Zwi-
schenglied angeordnet. Im Übrigen bleibt die vorbekann-
te Konstruktion sowohl hinsichtlich der Gerätetür als
auch bezüglich der Federmechanik unverändert, so dass
auch eine Nachrüstung von Bestandshaushaltsgeräten
möglich ist. Dabei ist mit der erfindungsgemäßen Kon-
struktion weder ein reiner Kraftschluss noch ein reiner
Formschluss vorgesehen, vielmehr eine kombinierte
Ausgestaltung sowohl eines Formschlusses als auch ei-
ne Kraftschlusses. Im Ergebnis dieser Konstruktion er-
geben sich die schon vorstehend im Einzelnen aufge-
führten Vorteile.
[0020] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass das Zwischenglied eine Seilrolle
ist, deren Mantelfläche eine wendelförmig verlaufende
Rille bereitstellt. Die Mantelfläche der Seilrolle ist also
nicht als Freifläche ausgebildet, sondern es ist vielmehr
eine Rille bereitgestellt, die das Seil im bestimmungsge-
mäßen Verwendungsfall aufnimmt. Ungewollte Reibver-
luste, verschleißbedingte Abnutzungen und/oder sonsti-
ge Behinderungen des Seils beim Auf- bzw. Abwickeln
auf die Seilrolle sind so in vorteilhafter Weise vermieden,
was zur Langlebigkeit der erfindungsgemäßen Konstruk-
tion beiträgt. Dabei ist die von der Seilrolle bereitgestellte
Rille wendelförmig ausgebildet, d.h. nach Art einer Helix
bzw. in Form einer Schraubenlinie, womit eine durchge-
hende Rille gegeben ist, wobei die einzelnen 360°-Ril-
lenabschnitte durch Trenn- bzw. Begrenzungswände
voneinander getrennt sind. Insbesondere beim Aufwi-
ckeln des Seils auf die Seilrolle wird so vermieden, dass
Abschnitte des Seils in direkten Kontakt zueinander ge-
langen und sich so aneinander reiben können. Die von
der Seilrolle bereitgestellte Rille dient mithin als eindeutig
definierte Aufnahme für das Seil, was in schon vorbe-
schriebener Weise verschleißbedingte Abnutzungen
des Seils insbesondere durch Reibung zu verhindern
hilft.
[0021] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass die Rille eine Verbindungskontur
bereitstellt, die dazu eingerichtet ist, das Seil mit der Seil-
rolle formschlüssig zu verbinden. Gemäß der erfindungs-
gemäßen Konstruktion ist das als Seilrolle ausgebildete
Zwischenglied vom Seil nicht nur umschlungen, sondern
mit diesem vielmehr auch formschlüssig gekoppelt, zu
welchem Zweck das Seil im Bereich seines Mittenab-
schnitts mit der Seilrolle verbunden ist. Die von der Seil-
rolle bereitgestellte Rille weist zu diesem Zweck eine Ver-
bindungskontur auf. Diese ist dazu eingerichtet, das Seil
mit der Seilrolle zu verbinden, und zwar formschlüssig.
Eine dauerhaft sichere Anordnung und Verbindung des
Seilmittenabschnitts an der Seilrolle ist so gewährleistet.
[0022] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass die Verbindungskontur eine radiale
Vertiefung der Rille ist, in die ein Teil des Mittenabschnitts

des Seils eingreift.
[0023] Gemäß dieser Ausführungsalternative verfügt
die Rille über eine radiale Vertiefung. Im endmontierten
Zustand ragt in diese radiale Vertiefung der Rille das Seil
mit einem Teil seines Mittenabschnitts hinein. Hierdurch
ist der schon vorbeschriebene Formschluss gegeben, da
die rillenseitige Vertiefung das Seil zumindest bereichs-
weise aufnimmt. Dabei ist durch die Anordnung eines
Teils des Mittenabschnitts des Seils innerhalb der rillen-
seitigen Vertiefung eine positionssichere und genaue La-
gefixierung des Seils in Relation zur Seilrolle gegeben.
[0024] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist in diesem Zusammenhang vorgesehen, dass der in
die Vertiefung der Rille eingreifende Teil des Mittenab-
schnitts des Seils nach Art einer Schlaufe ausgebildet
ist. Es ist so eine denkbar einfache Konstruktion zur form-
schlüssigen Festlegung des Seils gegenüber der Seilrol-
le gegeben, die auch eine einfache Montage bzw. De-
montage im Reparaturfall ermöglicht. Denn für eine be-
stimmungsgemäße Montage ist es allein ausreichend,
im Mittenabschnitt des Seils durch eine einfache Umfor-
mung des Seils eine Schlaufe zu bilden, die dann zur
formschlüssigen Festlegung an der Seilrolle in die dafür
vorgesehene rillenseitige Vertiefung der Seilrolle einzu-
setzen ist.
[0025] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass die Schlaufe ein an der Seilrolle
angeordnetes Sicherungselement umgreift. Dieses Si-
cherungselement stellt in vorteilhafter Weise sicher, dass
sich die Schlaufe des Seils nicht ungewollt aus der dafür
vorgesehenen Vertiefung der Seilrolle hinausbewegen
kann. Das Sicherungselement fixiert die Schlaufe viel-
mehr in Relation zur Seilrolle, indem die Schlaufe das
Sicherungselement untergreift, womit ein Herausbewe-
gen der Schlaufe in radialer Richtung aus der Vertiefung
hinaus sicher unterbunden ist.
[0026] Das Sicherungselement kann beispielsweise
als Stift ausgebildet sein, der in zugehörige Bohrungen
der Seilrolle eingreift. Die Bohrungen werden beispiels-
weise von benachbarten Begrenzungswänden der rol-
lenseitigen Rille bereitgestellt. Zum Zwecke einer be-
stimmungsgemäßen Montage wird zunächst die Schlau-
fe des Seils in die Vertiefung eingesetzt. Sobald dies ge-
schehen ist, wird das als Sicherungsstift ausgebildete
Sicherungselement in die zugehörigen Bohrungen der
Begrenzungswände eingeführt. Dabei durchragt das Si-
cherungselement die Schlaufe, so dass im endmontier-
ten Zustand die Schlaufe das Sicherungselement um-
schließt. Im Ergebnis kann die Schlaufe nicht mehr in
radialer Richtung aus der Vertiefung hinausbewegt wer-
den, da sie durch den Sicherungsstift von einem Verlas-
sen der Vertiefung gehindert ist. Eine dauerhaft sichere
Anordnung des Seils an der Seilrolle ist so gewährleistet,
und dies bei gleichzeitiger Möglichkeit einer einfachen
Demontage insbesondere im Defektfall.
[0027] Gemäß einer zweiten Alternative ist vorgese-
hen, dass die Verbindungskontur eine zu einer im Be-
reich des Mittenabschnitts des Seils ausgebildeten Ver-
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dickung korrespondierende Gegenkontur bereitstellt.
Die formschlüssige Verbindung zwischen Seilrolle und
Seil wird gemäß dieser Alternative durch eine Verdickung
des Seils einerseits und eine entsprechende Gegenkon-
tur der Seilrolle andererseits ausgebildet. Dabei korres-
pondieren die Verdickung und die Gegenkontur mitein-
ander, womit im bestimmungsgemäßen Verwendungs-
fall der schon vorerläuterte Formschluss zwischen Seil
und Seilrolle gegeben ist.
[0028] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist in diesem Zusammenhang vorgesehen, dass die Ge-
genkontur Mulden aufweist, die von Begrenzungswän-
den der Rille bereitgestellt sind. Im bestimmungsgemä-
ßen Verwendungsfall kommt die Verdickung des Seils in
den Mulden der Gegenkontur zu liegen. Die Mulden sind
dabei vorzugsweise als Ausnehmungen ausgebildet, die
von den Begrenzungswänden der Rille bereitgestellt
sind. Dabei sind bevorzugterweise zwei Mulden vorge-
sehen, die einander gegenüberliegend ausgebildet sind
und jeweils der bereichsweisen Aufnahme der Verdi-
ckung dienen. Im Zusammenspiel der beiden Mulden ist
die seilseitige Verdickung an der Seilrolle lagefixiert und
sicher gehalten.
[0029] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass die Verbindungskontur in Längs-
richtung der Rille mittig der Rille ausgebildet ist.
[0030] Die schraubenlinienförmig verlaufende Rille
weist eine Längsrichtung auf, wobei die Rillen mit Bezug
auf diese Längsrichtung die Verbindungskontur mittig
bereitstellt. Im endmontierten Zustand ist also das Seil
mit seinem Mittenabschnitt formschlüssig in der Mitte der
Rille der Seilrolle gehalten. Sowohl in Aufwickelrichtung
der Seilrolle in die eine Richtung als auch in die andere
Richtung steht mithin gleich viel Seil zum Aufwickeln be-
reit, d.h. sowohl in Richtung des ersten Endabschnitts
als auch in Richtung des zweiten Endabschnitts.
[0031] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass das Seil ausgehend von dem mit
der Seilrolle formschlüssig verbundenen Mittenabschnitt
in Richtung des ersten Endabschnitts und/oder in Rich-
tung des zweiten Endabschnitts die Seilrolle zumindest
teilweise umschlingend in der Rille der Seilrolle angeord-
net ist.
[0032] Bei vollständig geöffneter Gerätetür ist der Seil-
abschnitt zwischen Mittenabschnitt und erstem En-
dabschnitt nahezu vollständig von der Seilrolle abgewi-
ckelt. Der andere Seilabschnitt ist indes nahezu vollstän-
dig auf die Seilrolle aufgewickelt. Bei einer Überführung
der Gerätetür in eine die Beschickungsöffnung verschlie-
ßende Stellung wickelt sich der zum ersten Endabschnitt
gehörende Teil des Seils auf die Seilrolle auf, wohinge-
gen sich der andere Abschnitt des Seils zwecks Entspan-
nung des damit zusammenwirkenden Federelementes
abwickelt. In geschlossener Stellung der Gerätetür ergibt
sich deshalb, dass der gerätetürseitige Abschnitt des
Seils nahezu vollständig auf die Seilrolle aufgewickelt ist,
wohingegen der federelementseitige Abschnitt des Seils
nahezu vollständig von der Seilrolle abgewickelt ist. Ge-

mäß einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Seilrolle bei gegebenem Durch-
messer ca. 1,3 Umdrehungen benötigt, um die Gerätetür
aus einer komplett geöffneten Stellung zu schließen. Die
Anzahl der hierfür erforderlichen Rillenwindungen der
Seilrolle ergibt sich aus der Summe des Umschlingungs-
winkels und des Drehwinkels der Seilrolle für die Tür-
bewegung. Gemäß einer nach der Erfindung bevorzug-
ten Geometrie sind ca. 3 Rillenwindungen vorgesehen.
Wird die Gerätetür von einer Endlage in eine andere End-
lage bewegt, wandert das Seil entlang der Rillenwindun-
gen der Seilrolle. Die Rillenwindungen der Seilrolle kön-
nen dabei entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den
Uhrzeigersinn verlaufen. Dabei ist der Durchmesser der
Seilrolle in vorteilhafter Weise so gewählt, dass der He-
belarm an der Antriebswelle der Motoreinheit bei ge-
schlossener Gerätetür und einer entsprechend geringe-
ren Federkraft des Federelementes größer ist als bei ge-
öffneter Gerätetür und einem entsprechend stärker vor-
gespannten Federelement. Das Seil läuft also bei einer
Türöffnung entlang der Schraubenlinie der Rille der Seil-
rolle in Richtung der Bewegung der Motoreinheit.
[0033] Insbesondere aus Gründen eines verringerten
Einbaumaßes ist es bevorzugt, eine Seilrolle mit mög-
lichst geringer axialer Länge einzusetzen. Um dies zu
erreichen, ist es bevorzugt, ein dünnes Seil zu wählen.
Dies kann als Drahtseil oder als hochfestes Kunststoffseil
ausgebildet sein. Wenn ferner die ein- bzw. auslaufende
Seilposition innerhalb definierter Grenzen gehalten wer-
den kann, ist es zudem möglich, auf die führenden Be-
grenzungswände der helixförmig verlaufenden Rille der
Seilrolle zu verzichten, was ferner dazu beiträgt, die axi-
alen Abmessungen der Seilrolle zu minimieren.
[0034] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung an-
hand der Figuren. Dabei zeigen

Fig. 1 in einer schematischen Seitenansicht ein er-
findungsgemäßes Haushaltsgerät am Bei-
spiel einer Geschirrspülmaschine, wobei sich
die Gerätetür in einer teilgeöffneten Stellung
befindet;

Fig. 2 in schematischer Seitenansicht ausschnitts-
weise die Geschirrspülmaschine nach Fig. 1;

Fig. 3 in schematisch perspektivischer Detailansicht
die Geschirrspülmaschine nach den Figuren
1 und 2;

Fig. 4 in einer weiteren schematischen Detailansicht
die Geschirrspülmaschine nach den Figuren
1 und 2;

Fig. 5 in einer weiteren schematischen Detailansicht
die erfindungsgemäße Seilrolle;

Fig. 6 in schematisch perspektivischer Ansicht die
erfindungsgemäße Seilrolle nach Fig. 5;

Fig. 7 in schematisch perspektivischer Ansicht die
Seilrolle nach Fig. 6 mit einem davon aufge-
nommenen Seil;

Fig. 8 in einer weiteren Ansicht die Seilrolle nach Fig.
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7;
Fig. 9 in einer weiteren Ansicht die Seilrolle nach Fig.

7;
Fig. 10 in teilgeschnittener Perspektivdarstellung die

Seilrolle nach Fig. 6;
Fig. 11 in teilgeschnittener Perspektivdarstellung die

Seilrolle nach Fig. 10 mit einem davon aufge-
nommenen Seil;

Fig. 12 in einer weiteren Ansicht die Seilrolle nach Fig.
11;

Fig. 13 in einer Seitenansicht die Seilrolle nach Fig.
11;

Fig. 14 in schematischer Perspektivdarstellung das
auf einer Seilrolle angeordnete Seil;

Fig. 15 in einer weiteren Ansicht das Seil nach Fig. 14;
Fig. 16 in einer teilgeschnittenen Perspektivdarstel-

lung die erfindungsgemäße Seilrolle samt auf-
genommenen Seil;

Fig. 17 in einer weiteren Darstellung die Seilrolle nach
Fig. 16;

Fig. 18 in schematischer Perspektivansicht ein Seil
12 in einer auf eine Seilrolle aufgewickelten
Stellung gemäß einer zweiten Ausführungs-
form;

Fig. 19 in schematisch perspektivischer Darstellung
eine Seilrolle mit davon aufgenommenem Seil
gemäß der zweiten Ausführungsform;

Fig. 20 in einer teilgeschnittenen Seitenansicht die
Seilrolle nach Fig. 19 und

Fig. 21 in einer weiteren Ansicht die Seilrolle nach Fig.
19.

[0035] Fig. 1 lässt in einer Seitenansicht ein erfin-
dungsgemäßes Haushaltsgerät am Beispiel einer Ge-
schirrspülmaschine 1 erkennen.
[0036] Die Geschirrspülmaschine 1 verfügt über ein in
den Figuren nicht näher dargestelltes Außengehäuse,
das das Gerätegehäuse 2 beherbergt. Dabei stellt das
Gerätegehäuse 2 einen Geräteraum 3 bereit, der über
eine Beschickungsöffnung 4 zugänglich ist.
[0037] Die Geschirrspülmaschine 1 verfügt des Wei-
teren über eine um eine Schwenkachse verdrehbar ge-
lagerte Gerätetür 5, die dem Verschluss der Beschi-
ckungsöffnung 4 dient. Dabei kann die Gerätetür 5 aus
einer die Beschickungsöffnung 4 verschließenden Ver-
schlussstellung in eine Offenstellung und umgekehrt
überführt werden. Fig. 1 zeigt die Gerätetür 5 in einer
Offenstellung, in der die Beschickungsöffnung 4 teilge-
öffnet ist.
[0038] Wie eine Zusammenschau insbesondere der
Figuren 1 bis 4 erkennen lässt, verfügt die Gerätetür
schwenkachsennah über einen daran angeordneten He-
bel 29 (vgl. beispielsweise Fig. 2). Dabei ist je Seite der
Gerätetür 5 ein Hebel 29 vorgesehen.
[0039] An einem jeweiligen Hebel 29 ist einendseitig
ein Seil 12 angeordnet, das über eine Seilrolle 10 und
eine Umlenkrolle geführt und anderendseitig an einem
gegenüber dem Gerätegehäuse 2 stationierten Federe-

lement 7 einer Federmechanik 6 angeordnet ist. Das Seil
12 verfügt zu diesem Zweck über einen ersten En-
dabschnitt 13 und über einen zweiten Endabschnitt 14,
wobei der erste Endabschnitt 13 unter Zwischenordnung
eines Gabelkopfes 27 am Hebel 29 und der zweite En-
dabschnitt unter Zwischenordnung eines Gabelkopfes
28 am Federelement 7 angeordnet sind.
[0040] Die Umlenkrolle 11 lässt sich mittels einer
Spanneinrichtung 31 in Wirkrichtung des Federelemen-
tes 7 translatorisch verfahren (vgl. insbesondere Fig. 4),
was eine manuelle Einstellung der Vorspannung des Fe-
derelementes 7 ermöglicht.
[0041] Bei einer manuellen Öffnung der Gerätetür 5
durch einen Verwender wird das an den Hebeln 29 je-
weils angeordnete Seil 12 auf Zug beansprucht, was zu
einem spannen des anderendseitig am jeweiligen Seil
12 angeordneten Federelementes 7 führt. Es ist so be-
züglich der Gerätetür 5 ein Gewichtausgleich gegeben,
womit ein unkontrolliertes Herunterverschwenken der
Gerätetür 5 verhindert ist. Die in den Federelementen 7
gespeicherte Federkraft wird bei einem Zurücküberfüh-
ren der Gerätetür 5 in die Verschlussstellung wieder frei-
gesetzt, was ein vereinfachtes Schließen der Gerätetür
5 ermöglicht. In ihrer Konstruktion bilden das Seil 12 und
das Federelement 7 die Federmechanik 6 aus.
[0042] Die Geschirrspülmaschine 1 verfügt des Wei-
teren über eine Motoreinheit 8 (vgl. Fig. 1), die in der
dargestellten Ansicht von einem Blech 9 des Maschinen-
sockels der Geschirrspülmaschine 1 verdeckt ist. Diese
Motoreinheit 8 steht in Wirkverbindung mit der Gerätetür
5 und gestattet ein motorangetriebenes Verschwenken
der Gerätetür 5 aus eine Offenstellung in eine Ver-
schlussstellung.
[0043] Im Betriebsfall der Motoreinheit 8 treibt diese
die Seilrolle 10 an. Diese steht erfindungsgemäß sowohl
in form- als auch kraftschlüssiger Wirkverbindung mit
dem Seil 12. Ein motorangetriebenes Verdrehen der Seil-
rolle 10 führt mithin zu einer Zugbeanspruchung des
Seils 12, infolge dessen es zu einer Kraftbeaufschlagung
der Gerätetür 5 mit dem Ergebnis kommt, dass diese im
Uhrzeigersinn in Richtung auf die Beschickungsöffnung
4 verdreht. Dabei kann aufgrund des Formschlusses zwi-
schen Seilrolle 10 und Seil 12 kein Schlupf auftreten, so
dass die Gerätetür 5 sicher und unabhängig vom Türge-
wicht und der Türposition über den gesamten Schwenk-
bereich bewegt werden kann.
[0044] Um mangels Schlupfs zwischen Seilrolle 10
und Seil 12 gleichwohl zwecks Klemmschutz ein Durch-
drehen der Seilrolle 10 ermöglichen zu können, ist zwi-
schen Motoreinheit 8 und Seilrolle 10 eine Kupplung an-
geordnet, beispielsweise eine Rutschkupplung, die bei
einer entsprechenden Gegenbelastung der Gerätetür 5
eine Kraftübertragung zwischen Motoreinheit 8 und Seil-
rolle 10 unterbindet.
[0045] Wie sich insbesondere aus einer Zusammen-
schau der Figuren 5 und 6 ergibt, stellt die Mantelfläche
16 der als Zwischenglied ausgebildeten Seilrolle 10 eine
wendelförmig verlaufende Rille 17 bereit. Diese Rille 17
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nimmt das Seil 12 auf, womit eine verschleißarme und
sichere Seilführung gewährleistet ist. Dabei ist die nach
Art einer Schraubenlinie verlaufende Rille 17 in 360°-
Abschnitte unterteilt, die in Axialrichtung durch Begren-
zungswände 25 voneinander getrennt sind. Dabei stellen
die Begrenzungswände 25 sicher, dass ein von der Seil-
rolle 10 aufgenommenes Seil 12 sich nicht abschnitts-
weise aneinander reiben kann, wodurch verschleißbe-
dingte Abnutzungen des Seils 12 in vorteilhafter Weise
weitestgehend unterbunden sind.
[0046] Zwecks formschlüssiger Anbindung des Seils
12 an die Seilrolle 10 ist der zwischen dem ersten En-
dabschnitt 13 und dem zweiten Endabschnitt 14 gelege-
ne Mittenabschnitt 15 des Seils 12 mit der Seilrolle 10
verbunden, zu welchem Zweck eine Verbindungskontur
18 dient. Ein diesbezüglich erstes Ausführungsbeispiel
zeigen die Figuren 10 bis 17, wohingegen die Figuren
18 bis 21 ein zweites Ausführungsbeispiel zeigen.
[0047] Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel weist
die Verbindungskontur 18 eine radial verlaufende Rillen-
vertiefung 19 auf, in die ein Teil des Mittenabschnitts 15
des Seils 12 eingreift, wie dies insbesondere eine Zu-
sammenschau der Figuren 14 bis 17 erkennen lässt. Da-
bei ist der in die Vertiefung 19 der Rille 17 eingreifende
Teil des Mittenabschnitts 15 des Seils 12 nach Art einer
Schlaufe 20 ausgebildet.
[0048] Im endmontierten Zustand umgreift die Schlau-
fe 20 ein an der Seilrolle 10 angeordnetes Sicherungs-
element 21, das im gezeigten Ausführungsbeispiel als
Sicherungsstift ausgebildet ist.
[0049] Zur positionssicheren Anordnung des Siche-
rungselements 21 an der Seilrolle 10 dienen insbeson-
dere in den Begrenzungswänden 25 ausgebildete Boh-
rungen 32, in die das Sicherungselement 21 im endmon-
tierten Zustand eingreift, wie dies beispielsweise aus ei-
ner Zusammenschau der Figuren 7 bis 9 bzw. 11 bis 13
in Besonderem ersichtlich ist.
[0050] Im endmontierten Zustand des Sicherungsele-
mentes 21 ist das Seil 12 mit seiner im Bereich des Mit-
tenabschnitts 15 ausgebildeten Schlaufe 20 innerhalb
der rollenseitigen Vertiefung 19 formschlüssig festgelegt
und positionsgenau gehalten. Die Schlaufe 20 kann sich
aufgrund des Sicherungselementes 21 nicht ungewollt
in radialer Richtung aus der Vertiefung 19 der Seilrolle
10 hinausbewegen.
[0051] Eine Ausführungsalterative ist aus den Figuren
18 bis 21 ersichtlich. Gemäß dieser Ausführungsalterna-
tive ist das Seil 12 mit einer Verdickung 23 ausgerüstet.
Diese greift im endmontierten Zustand in eine seilrollen-
seitige Gegenkontur 22 ein, wobei diese Gegenkontur
22 im gezeigten Ausführungsbeispiel über zwei einander
gegenüberliegende Mulden 24 verfügt, die in den zuge-
hörigen Begrenzungswänden 25 ausgebildet sind. Im
endmontierten Zustand, wie sich dieser beispielsweise
aus Fig. 19 ergibt, kommt die Verdickung 23 des Seils
12 formschlüssig in den Mulden 24 der Gegenkontur 22
zu liegen, womit eine positionssichere und genaue An-
ordnung des Seils 12 an der Seilrolle 10 gegeben ist.

[0052] Wie sich insbesondere aus der Darstellung
nach Fig. 6 ergibt, ist die Verbindungskontur 18 in Längs-
richtung 26 der Rille 17 mittig der Rille 17 ausgebildet.
Hieraus ergibt sich, dass das Seil 12 ausgehend von dem
mit der Seilrolle 10 formschlüssig verbundenen Mitten-
abschnitt 15 in Richtung des ersten Endabschnitts 13
und/oder in Richtung des zweiten Endabschnitts 14 die
Seilrolle zumindest teilweise umschlingend in die Rille
17 der Seilrolle angeordnet ist, wie dies beispielsweise
die Figuren 7, 12, 17 und 19 erkennen lassen.
[0053] Im endmontierten Zustand, wie sich dieser bei-
spielsweise aus den Figuren 3 und 4 ergibt, bedingt eine
Öffnung der Gerätetür 5, dass sich der gerätetürseitige
Abschnitt des Seils 12 von der Seilrolle 10 abwickelt,
wohingegen sich der andere Teil des Seils, nämlich der
federelementseitige Teil des Seils 12 auf die Seilrolle 10
aufwickelt. Im Falle einer Gerätetürschließung kehrt sich
diese Anordnung um, d.h. der federelementseitige Teil
des Seils 12 wickelt sich von der Seilrolle 10 ab, wohin-
gegen sich der gerätetürseitige Abschnitt des Seils 12
auf die Seilrolle 10 aufwickelt. Zu jedem Zeitpunkt ist aber
nicht nur ein Kraftschluss durch Umschlingung der Seil-
rolle 10 durch das Seil 12 gegeben, sondern auch ein
Formschluss, weil der Mittenabschnitt 15 des Seils 12
an der Seilrolle 10 festgelegt ist, wie dies vorstehend
insbesondere anhand der Figuren 7 bis 21 anhand von
zwei alternativen Ausführungsbeispielen erläutert ist.

Bezugszeichen

[0054]

1 Haushaltsgerät (Geschirrspülmaschine)
2 Gerätegehäuse
3 Geräteraum
4 Beschickungsöffnung
5 Gerätetür
6 Federmechanik
7 Federelement
8 Motoreinheit
9 Blech
10 Seilrolle (Zwischenglied)
11 Umlenkrolle
12 Seil (Kraftübertragungsmittel)
13 erster Endabschnitt
14 zweite Endabschnitt
15 Mittenabschnitt
16 Mantelfläche
17 Rille
18 Verbindungskontur
19 Vertiefung
20 Schlaufe
21 Sicherungselement
22 Gegenkontur
23 Verdickung
24 Mulde
25 Begrenzungswand
26 Längsrichtung
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27 Gabelkopf
28 Gabelkopf
29 Hebel
31 Spanneinrichtung
32 Bohrung

Patentansprüche

1. Haushaltsgerät, insbesondere wasserführendes
Haushaltsgerät, mit einem einen Geräteraum (3) be-
reitstellenden Gerätegehäuse (2), das für einen Zu-
griff auf den Geräteraum (3) eine Beschickungsöff-
nung (4) aufweist, mit einer um eine Schwenkachse
verdrehbar gelagerten Gerätetür (5) für einen Ver-
schluss der Beschickungsöffnung (4), mit einer Mo-
toreinheit (8), mittels welcher die Gerätetür (5) aus
einer Offenstellung in eine die Beschickungsöffnung
(4) verschließende Verschlussstellung überführbar
ist, und mit einer Federmechanik (6), die einem Ge-
wichtsausgleich der Gerätetür (5) dient und ein Fe-
derelement (7) sowie ein zwischen Federelement (7)
und Gerätetür (5) angeordnetes Kraftübertragungs-
mittel aufweist, das mit einem von der Motoreinheit
(8) antreibbaren Zwischenglied in Wirkverbindung
steht, dadurch gekennzeichnet, dass die Wirkver-
bindung zwischen dem Kraftübertragungsmittel und
dem Zwischenglied sowohl form- als auch kraft-
schlüssig ausgebildet ist, wobei das Kraftübertra-
gungsmittel ein Seil (12) ist, das einen ersten En-
dabschnitt (13), einen zweiten Endabschnitt (14) so-
wie einen zwischen dem ersten Endabschnitt (13)
und dem zweiten Endabschnitt (14) angeordneten
Mittenabschnitt (15) aufweist, wobei das Seil (12)
mit seinem ersten Endabschnitt (13) an der Geräte-
tür (5), mit seinem zweiten Endabschnitt (14) an dem
Federelement (7) und mit seinem Mittenabschnitt
(15) an dem Zwischenglied angeordnet ist.

2. Haushaltsgerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Zwischenglied eine Seilrolle (10) ist, deren Man-
telfläche (16) eine wendelförmig verlaufende Rille
(17) bereitstellt.

3. Haushaltsgerät nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Rille (17) eine Verbindungskontur (18) bereit-
stellt, die dazu eingerichtet ist, das Seil (12) mit der
Seilrolle (10) formschlüssig zu verbinden.

4. Haushaltsgerät nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungskontur (18) eine radiale Vertiefung
(19) der Rille (17) ist, in die ein Teil des Mittenab-
schnitts (15) des Seils (12) hineingreift.

5. Haushaltsgerät nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet, dass
der in die Vertiefung (19) der Rille (17) eingreifende
Teil des Mittenabschnitts (15) des Seils (12) nach
Art einer Schlaufe (20) ausgebildet ist.

6. Haushaltsgerät nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schlaufe (20) ein an der Seilrolle (10) angeord-
netes Sicherungselement (21) umgreift.

7. Haushaltsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungskontur (18) eine zu einer im Bereich
des Mittenabschnitts (15) des Seils (12) ausgebilde-
ten Verdickung (23) korrespondierende Gegenkon-
tur (22) bereitstellt.

8. Haushaltsgerät nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Gegenkontur (22) Mulden (24) aufweist, die von
Begrenzungswänden (25) der Rille (17) bereitge-
stellt sind.

9. Haushaltsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 3 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungskontur (18) in Längsrichtung (26)
der Rille (17) mittig der Längsrille (17) ausgebildet
ist.

10. Haushaltsgerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 2 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Seil (12) ausgehend von dem mit der Seilrolle
(10) formschlüssig verbundenen Mittenabschnitt
(15) in Richtung des ersten Endabschnitts (13)
und/oder in Richtung des zweiten Endabschnitts
(14) die Seilrolle (10) zumindest teilweise umschlin-
gend in der Rille (17) der Seilrolle (10) angeordnet ist.
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